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Beginn: 18:36 Uhr Sitzung-Nr: 10/gr/012/2021
Ende: 19:35 Uhr WP.: 2019/2024

NIEDERSCHRIFT

über die am 26.10.2021
im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Hauptstraße 54, 76857 Silz

stattgefundene 9. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Silz

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 22.10.2021 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO)
Alle Ratsmitglieder wurden am 14.10.2021 schriftlich eingeladen.
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 13
Zahl der Beigeordneten: 2, stimmberechtigte Beigeordnete: 2

Zu Beginn der Sitzung waren anwesend:

Ortsbürgermeisterin
Elke Mandery
Erster Beigeordneter und Ratsmitglied
Bernd Doll
Beigeordneter und Ratsmitglied
Peter Nöthen
Ratsmitglieder
Norbert Braun
Alfons Hümmert
Christoph Singer
Günter Weiß
Johannes Bendel
Peter Neumayer
Schriftführer
Theresa Laag
Verwaltung
Alexander Engel

Abwesend:

Ratsmitglieder
Birgit Albrecht entschuldigt
Elisabeth Albert entschuldigt
Stefan Stöbener entschuldigt

Tagesordnung:

A. Öffentlicher Teil

1 Einwohnerfragestunde
2 Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
3 Wahl eines ordentlichen Mitgliedes in den Haupt- und Finanzausschuss
4 Wahl eines stellvertretenden Ausschussmitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss
5 Beratung und Beschlussfassung über die im Zuge der Auslegung des Haushaltsplanes

eingegangenen Vorschläge und Anregungen
6 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das

Haushaltsjahr 2021/2022
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7 Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO
Vorlage: 10/093/V/418/2021

8 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO
Vorlage: 10/094/V/419/2021

9 Aufnahme eines Investitionsdarlehens
Vorlage: 10/091/V/416/2021

10 Geschwindigkeitsmessgerät
11 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
12 Beratung und Beschlussfassung über Bauwerkprüfungen in der Ortsgemeinde
13 Beratung und Beschlussfassung über einen Grundsatzbeschluss zur Wiederherstellung des Weges

"Weg auf Bubenstücker"
14 Beratung und Beschlussfassung über Teilnahme Leader-Programm (GAK)
15 Sachstand Bürgerhaus
16 Auftragsvergaben
16.1 Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines Klemmschutzes für die KITA
16.2 weitere Auftragsvergaben
17 Anfragen
18 Informationen

Die Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
wurden keine erhoben

1 Einwohnerfragestunde

Eine Einwohnerin fragt, ob bald wieder Ausschusssitzungen stattfinden und hierzu die Einwohner
eingeladen werden. Die Vorsitzende bejaht dies.

2 Verpflichtung eines Ratsmitgliedes

Das zu verpflichtende Ratsmitglied Benjamin Schehl ist zur Sitzung nicht anwesend. Er kann somit nicht
verpflichtet werden.

3 Wahl eines ordentlichen Mitgliedes in den Haupt- und Finanzausschuss

Dieser TOP kann nicht durchgeführt werden, da Herr Benjamin Schehl nicht anwesend ist.

4 Wahl eines stellvertretenden Ausschussmitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss

Dieser TOP kann nicht durchgeführt werden, da Herr Benjamin Schehl nicht anwesend ist.

5 Beratung und Beschlussfassung über die im Zuge der Auslegung des Haushaltsplanes
eingegangenen Vorschläge und Anregungen

Es liegen keine Vorschläge und Anregungen zum Haushaltsplan vor.

6 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für
das Haushaltsjahr 2021/2022

Die Vorsitzende übergibt zu diesem Tagesordnungspunkt das Wort dem Haushaltssachbearbeiter der
Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels.

Dieser informiert den Gemeinderat kurz über den Verlauf der vergangenen Haushaltsjahre und stellt die
wesentlichen Eckdaten des Haushalts 2021/2022 vor.
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Eckdaten:

Im Ergebnishaushalt 2021 2022
Der Gesamtbetrag der Erträge auf 745.200 € 730.950 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 787.100 € 778.700 €
Jahresfehlbetrag - 41.900 € - 47.750 €
Im Finanzhaushalt
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 9.500 € - 16.350 €
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.500 € 545.650 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 99.000 € 891.550 €
Der Saldo der Ein und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf

- 97.500 € - 345.900 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf

107.000 € 362.250 €

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die
Haushaltsjahre 2021/2022 in der vorgelegten Fassung.

7 Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO
Vorlage: 10/093/V/418/2021

Die Ortsbürgermeisterin und die beiden Beigeordneten sind gem. § 22 GemO von der Beschlussfassung
ausgeschlossen. Das Ratsmitglied Johannes Bendel übernimmt für TOP 7 und 8 den Vorsitz.

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2018 schloss mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.739.830,08 € ab
und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 69.162,44 € verringert. Aufgrund des positiven
Jahresergebnisses 2018 in Höhe von 39.433,21 € erhöht sich das Eigenkapital insgesamt auf 2.078.733,09
€.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Silz belaufen sich zum Jahresende auf ./. 7.633,32 € und haben sich
somit gegenüber dem Vorjahr um 59.619,07 € verbessert.

Investitionsdarlehen bestehen zum 31.12.2018 keine.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 21.9.2021 die Unterlagen zum
Jahresabschluss geprüft. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt daher, den Jahresabschluss 2018 festzustellen und die
Entlastung zu erteilen.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und erteilt der
Ortsbürgermeisterin und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels die Entlastung gem. § 114 GemO.

8 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO
Vorlage: 10/094/V/419/2021

Der Jahresabschluss 2019 der Ortsgemeinde Silz schloss mit einer Bilanzsumme in Höhe von
2.700.697,36 € ab und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 39.132,72 € verringert. Aufgrund des
negativen Jahresergebnisses 2019 in Höhe von 20.298,36 € reduzierte sich das Eigenkapital insgesamt auf
2.058.434,73 €.

Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2019 auf ./. 2.574,61 € und haben sich gegenüber dem
Vorjahr um 4.546,36 € verbessert.
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Investitionsdarlehen bestehen zum 31.12.2019 keine.
Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2019 wurden vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung vom
21.9.2021 geprüft. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt daher, den Jahresabschluss 2019 festzustellen und die
Entlastung gem. § 114 GemO zu erteilen.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und erteilt der
Ortsbürgermeisterin und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels die Entlastung gem. § 114 GemO.

9 Aufnahme eines Investitionsdarlehens
Vorlage: 10/091/V/416/2021

Die Ortsbürgermeisterin übernimmt ab diesem TOP wieder den Vorsitz.

Aus dem Haushaltsvollzug der Jahre 2019 und 2020 resultiert ein Bedarf an neuen Investitionsdarlehen in
Höhe von 30.800 €. Der Betrag wird derzeit noch über den Kassenbestand (Kassenkredite) vorfinanziert
und ist nunmehr in ein langfristiges Investitionsdarlehen zu überführen.
Zurückzuführen ist der Kreditbedarf auf die Maßnahme „Sanierung Bürgerhaus“.

Grundlage für die Darlehensaufnahme ist die Kreditermächtigung im Haushalt 2020, die noch bis zum
Ende des Jahres gilt. Es wird deshalb vorgeschlagen, zum jetzigen Zeitpunkt ein neues
Investitionsdarlehen in Höhe von 30.800 € aufzunehmen und für dieses aufgrund des derzeit niedrigen
Zinsniveaus eine langfristige Zinsfestschreibung zu vereinbaren. Die Aufnahme erfolgt in enger
Abstimmung mit der Ortsbürgermeisterin.

Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig die Aufnahme eines verzinslichen Neudarlehens in Höhe von
30.800 €. Die Verwaltung wird ermächtigt, bei den Darlehensanbietern Angebote einzuholen und dem
günstigsten Anbieter in Absprache mit der Ortsbürgermeisterin den Zuschlag zu erteilen. Der
Ortsgemeinderat ist nach erfolgter Kreditaufnahme über die vereinbarten Kreditkonditionen zu
informieren.

10 Geschwindigkeitsmessgerät

Die Vorsitzende informiert über den Eingang der Spenden für die Geschwindigkeitsmessgeräte. Es
handelt sich dabei um eine Summe von insgesamt 2.761,00 €. Die Differenz der Gesamtkosten beider
Geschwindigkeitsmesser und den eingegangenen Spenden übernimmt der Bürgerverein. Es handelt sich
hierbei um rund 1.155,00 €. Somit sind die Kosten beider Geräte durch Spenden beglichen.

11 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO

Es liegt eine Spende des Bürgervereins in Höhe von 1.155,00 € für die Geschwindigkeitsmessgeräte vor.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Spende des Bürgervereins anzunehmen.

12 Beratung und Beschlussfassung über Bauwerkprüfungen in der Ortsgemeinde

Alle drei bis fünf Jahre müssen alle Brücken mit einer Lichtweite von zwei Metern und alle Stützmauern
geprüft werden. Dies trifft auf drei Brücken der Gemeinde zu. Bei der Stützmauer muss zunächst geprüft
werden, ob diese der Gemeinde oder dem Land gehört.
Die Ausschreibung der Verbandsgemeindeverwaltung brachte ein Angebot von 3.570,00 € inkl.
Stützmauer. Ohne Stützmauer liegt das Angebot bei rund 3.000,00 €.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Bauwerksprüfungen in der Ortsgemeinde durchzuführen.
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13 Beratung und Beschlussfassung über einen Grundsatzbeschluss zur Wiederherstellung des
Weges "Weg auf Bubenstücker"

Der Weg „Weg auf Bubenstücker“ ist nicht befestigt und schlecht befahrbar. Die Zufahrt für Eigentümer
der umliegenden Stücke ist kaum mehr möglich. Alle Eigentümer wurden bereits informiert und sind
einverstanden je drei Meter ihrer Fläche abzugeben, um den Weg wiederherzustellen. Der Weg soll
geschottert werden. Man möchte Rücksprache mit der Jagdgenossenschaft halten, wenn ein
Kostenvoranschlag gemacht ist.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Grundsatzbeschluss zur Wiederherstellung des Weges „Weg
auf Bubenstücker“.

14 Beratung und Beschlussfassung über Teilnahme Leader-Programm (GAK)

Die Vorsitzende informiert, dass die erste Bewerbung zur Teilnahme am Leader-Programm abgelehnt
wurde.
Sie möchte sich erneut mit einem anderen Konzept bewerben (Spielplatz, Haus am Lindenplatz). Das
Haus am Lindenplatz ist ortskernprägend, deshalb soll je eine Kostenaufstellung für die Erhaltung bzw.
den Rückbau des Hauses erstellt werden.
Die Frist zur Einreichung verstreicht am 31.10.2021.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Teilnahme am Leader-Programm (GAK).

15 Sachstand Bürgerhaus

Die Kosten für den Umbau des Bürgerhauses belaufen sich auf rund 1,3 Mio. €. Barrierefreiheit muss
gewährt sein, um einen Zuschuss von 500.000,00 € zu erhalten. Sollten Einsparungen an den
Gesamtkosten durch Umplanungen/Streichungen im Programm vorgenommen werden, ändert dies nichts
an der Summe des Zuschusses.
Man hat sich bereits über einen Lastenaufzug informiert, da dieser außerhalb des Gebäudes angebracht
wird und somit rentabler wäre, als eine Aufzuganlage im Haus zu schaffen.

16 Auftragsvergaben

16.1 Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines Klemmschutzes für die KITA

An den Türen der KITA muss ein Klemmschutz angebracht werden. Es liegt ein Angebot der Schreinerei
Cuntz aus Rinnthal vor. Das Angebot umfasst das Anschaffen und Anbringen von acht Klemmschutze für
insgesamt 1.911,00 €.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Anschaffung und Anbringung der Klemmschutze durch die
Schreinerei Cuntz.

16.2 weitere Auftragsvergaben

Es liegen keine weiteren Auftragsvergaben vor.

17 Anfragen

Es liegen keine Anfragen vor.
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18 Informationen

- Kinderflohmarkt am 06.11.2021 im Bürgerhaus.

- Der Nikolaus kommt am 3. Advent.

- Wildwocheneröffnung am 30.11.2021 im Wildpark Silz.

Worüber Niederschrift

Die Vorsitzende Die Schriftführerin

Der Vorsitzende zu TOP 7 und 8


